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ä  1 Geltungsbereich 

Die nachstehenden allgemeinen Verkaufs- und 
Lieferbedingungen gelten fu r den gesamten 
Geschaftsverkehr mit unseren Kunden oder Abnehmern 
(nachfolgend gemeinsam "Kunden" genannt), auch wenn sie 
bei spateren Vertragen nicht erwahnt werden. Der 
Einbeziehung von allgemeinen Einkaufsbedingungen oder 
sonstigen allgemeinen Geschaftsbedingungen des Kunden 
wird hiermit ausdru cklich widersprochen. Dies gilt auch, wenn 
der Kunde auf eigene Geschaftsbedingungen verweist, selbst 
wenn diese Abwehr- und/oder Ausschlieölichkeitsklauseln 
enthalten und wir diesen nicht ausdru cklich widersprechen, 
unabhangig von der zeitlichen Reihenfolge in der die 
konkurrierenden Bedingungen von den Vertragspartnern in 
Bezug genommen werden, es sei denn, diesen wurde 
schriftlich zugestimmt. 

ä  2 Vertragsschluss 

1. Unsere Angebote sind freibleibend. Eine Bestellung 
durch einen Kunden ist ein bindendes Angebot. Wir 
konnen dieses Angebot nach unserer Wahl innerhalb 
von vier Wochen durch Zusendung einer 
Auftragsbestatigung oder der Ware annehmen. 

2. Der Lieferumfang richtet sich nach unserer schriftlichen 
Bestatigung. Dies gilt auch dann, wenn die von uns 
geschuldete Leistung nach Vorgaben des Kunden, 
insbesondere nach einer von ihm stammenden 
Zeichnung zu bewirken ist. Eine Bezugnahme 
unsererseits auf DIN/ISO-Vorschriften und andere 
Vorschriften ist Leistungsbeschreibung und keine 
Zusicherung von Eigenschaften. 

3. Entstehen nachtraglich begru ndete Zweifel an der 
Kreditwu rdigkeit des Kunden, so sind wir berechtigt, die 
Lieferung solange zu verweigern, bis Sicherheit 
geleistet oder Barzahlung bei Anlieferung zugesagt 
wird. Ist der Kunde trotz Aufforderung unter an-
gemessener Fristsetzung zur Sicherheitsleistung oder 
Barzahlung nicht bereit, sind wir zum Ru cktritt 
berechtigt. Etwaige Schadensersatzanspru che bleiben 
vorbehalten. 

4. Mu ndliche Ausku nfte und Zusagen von unserer Seite 
sind nur dann verbindlich, wenn und soweit wir sie 
schriftlich bestatigen oder ihnen durch U bersendung 
der Ware und Rechnung entsprechen. 

5. Die in der Auftragsbestatigung und/oder anderen 
zwischen uns und dem Kunden gewechselten 
Schriftstu cken enthaltenen Erklarungen u ber die 
Beschaffenheit der Ware stellen jedoch keine Garantie 
i.S.d. Ä  276 Abs. 1 BGB dar, es sei denn, wir hatten 
dies ausdru cklich bestimmt und auch angegeben, 
welchen Erfolg wir garantieren. 

6. Bei offensichtlichen Irrtu mern, Schreib- und 
Rechenfehlern in den von uns vorgelegten Unterlagen 
entsteht fu r uns keine Verbindlichkeit. Der Kunde ist 
verpflichtet, uns u ber derartige Fehler in Kenntnis zu 
setzen, so dass unsere Auftragsbestatigung bzw. 
Rechnung korrigiert werden kann. Dies gilt auch bei 
fehlenden Unterlagen. 

7. Die in unserer Auftragsbestatigung bzw. Rechnung 
aufgefu hrte Auftrags-Nr., Kunden-Nr. und Rechnungs-
Nr. sind bei Rechnungsbegleichung sowie in 
samtlichem Schriftverkehr des Kunden, der den Auftrag 
betrifft, anzufu hren. 

8. Im Falle einer durch den Vertragspartner modifizierten 
Annahmeerklarung ist dieser verpflichtet, auf die 
inhaltlichen Anderungen ausdru cklich hinzuweisen. 
Fehlt der ausdru ckliche Hinweis, ist unsere 
vorangehende Fassung maögeblich. 

ä  3 Annullierungskosten 

Tritt der Kunde unberechtigt von einem erteilten Auftrag 
zuru ck, konnen wir unbeschadet der Moglichkeit einen 
hoheren tatsachlichen Schaden geltend zu machen, 10 % 
des Verkaufspreises fu r die durch die Bearbeitung des 
Auftrages entstandenen Kosten und fu r entgangenen Gewinn 
fordern. Dem Kunden bleibt der Nachweis eines geringeren 
Schadens vorbehalten. 

ä  4 Preise, Preisa nderungen 

1. Unsere Preise verstehen sich grundsatzlich in EURO 
zuzu glich der gesetzlichen Mehrwertsteuer und 
zuzu glich der Verpackungs- und Versandkosten. 

2. Sofern sich aus der Auftragsbestatigung nichts anderes 
ergibt, gelten unsere Preise ab Werk. Nicht 
eingeschlossen sind zusatzlich anfallende 
Nebengebu hren, offentliche Abgaben und Zolle. 

3. Preisanderungen sind zulassig, wenn zwischen 
Vertragsabschluss und vereinbartem Liefertermin mehr 
als vier Monate liegen. Erhohen oder Verringern sich 
danach bis zur Fertigstellung der Lieferung die Lohne, 
Rohstoffpreise, sonstige Materialkosten, Zolle, Steuern 
oder sonstige Abgaben sowie Frachten oder werden 
diese neu eingefu hrt, so sind wir berechtigt, den Preis 
angemessen entsprechend den Kostenveranderungen 
zu erhohen oder zu senken. Dies gilt auch dann, wenn 
ein Festpreis vereinbart wurde. Der Kunde ist zum 
Ru cktritt nur berechtigt, wenn die Preiserhohung den 
Anstieg der allgemeinen Lebenshaltungskosten 
zwischen Bestellung und Auslieferung nicht nur 
unerheblich u bersteigt. Ist der Kunde Kaufmann, eine 
juristische Person des offentlichen Rechts oder ein 
offentlich rechtliches Sondervermogen, sind 
Preisanderungen gemaö der vorgenannten Regelung 
zulassig, wenn zwischen Vertragsabschluss und 
vereinbartem Liefertermin mehr als sechs Wochen 
liegen. 

4. Die vereinbarten Preise gelten nur fu r die jeweilige 
Bestellung. In Ermangelung anderer Vereinbarungen 
sind diese Preise fu r Nachbestellungen nicht 
verbindlich. 

ä  5 Zahlungsbedingungen, Aufrechnung 

1. Der Kaufpreis bzw. Vergu tungen sowie die Entgelte fu r 
die Nebenleistungen sind vorbehaltlich anderer 
Vereinbarungen innerhalb 8 Tagen nach 
Rechnungsdatum zu leisten. Soweit wir zu 
Teilleistungen berechtigt sind, konnen diese auch 
innerhalb eines einheitlichen Lieferungsvertrages durch 
Abschlagsrechnungen geltend gemacht und fallig 
gestellt werden. 

2. Erfu llung tritt erst mit Eingang der Zahlung auf unserem 
Konto ein. 

3. Zahlungsanweisungen, Schecks und Wechsel werden 
nur erfu llungshalber entgegengenommen. 
Wechselentgegennahmen bedu rfen immer einer 
vorhergehenden schriftlichen Vereinbarung mit uns. Bei 
Hereinnahme von Wechseln werden die bankmaöigen 
Diskont- und Einziehungsspesen berechnet. Sie sind 
sofort in bar zu zahlen. 

4. Skontoabzu ge, soweit gesondert schriftlich vereinbart, 
sind nur zulassig, soweit keine Zahlungsru ckstande 
aus der gesamten Geschaftsverbindung bestehen. 

5. Wir sind berechtigt, Zahlungen zunachst auf 
Altschulden des Kunden anzurechnen. Sind bereits 
Kosten und Zinsen entstanden, sind wir berechtigt 
Zahlungen zunachst auf Kosten, dann auf Zinsen und 
zuletzt auf die Hauptleistung anzurechnen. 
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6. Zur Aufrechnung gegenu ber unseren Forderungen ist 
der Kunde nur mit unbestrittenen oder rechtskraftig 
festgestellten Gegenforderungen berechtigt. 

7. Bei festgestellten Mangeln ist der Besteller nur insoweit 
zur Zuru ckbehaltung des Kaufpreises berechtigt, wie 
dies in Anbetracht der Mangel angemessen erscheint. 

8. Uns steht das Recht zu, die Ware erst nach Zahlung 
durch den Kunden auszuliefern bzw. die Leistung zu 
erbringen, sofern der Kunde aus fru heren Leistungen 
vereinbarte Zahlungsbedingungen nicht eingehalten hat 
oder noch Zahlungsru ckstande aus diesen ausstehen 
bzw. die Zahlungsfahigkeit des Kunden in Frage 
gestellt ist. 

9. Alle Forderungen werden unabhangig von der Laufzeit 
etwa hereingenommener und gutgeschriebener 
Wechsel sofort fallig, wenn die Zahlungsbedingungen 
nicht eingehalten werden oder uns Umstande bekannt 
werden, die objektiv geeignet sind, die Kreditwu rdigkeit 
des Bestellers zu mindern. Wir sind dann auch 
berechtigt, noch ausstehende Lieferungen nur gegen 
Vorauszahlung auszufu hren und nach angemessener 
Nachfrist vom Vertrag zuru ckzutreten oder wegen 
Nichterfu llung Schadensersatz zu verlangen. Wir 
konnen auöerdem die Weiterverauöerung und die 
Verarbeitung der gelieferten Ware untersagen und 
deren Ru ckgabe oder die U bertragung des mittelbaren 
Besitzers an der gelieferten Ware auf Kosten des 
Bestellers verlangen und die Einziehungsermachtigung 
gemaö Ä  7 Nr. 2 widerrufen. 

10. Sollten, gleichgu ltig aus welchem Grund, 
Schwierigkeiten bei der Transferierung des 
Rechnungsbetrages in die Bundesrepublik Deutschland 
auftreten, so gehen die dadurch entstandenen 
Nachteile zu Lasten des Bestellers. Bei Verkaufen in 
fremder Wahrung tragt vom Vertragsabschluss ab der 
Besteller das Kursrisiko. Konnen die vereinbarte 
Zahlungsweise oder der Zahlungsweg nicht 
eingehalten werden, ist der Besteller verpflichtet, die 
Zahlungen nach unserer Wahl zu leisten. 

ä  6 Verzug 

1. Der Kaufer kommt in Verzug, wenn er nicht zu einem 
im Vertrag kalendermaöig bestimmten 
Zahlungszeitpunkt leistet oder auf unsere Mahnung, die 
nach dem Eintritt der Falligkeit des Kaufpreises erfolgt, 
nicht zahlt. Die gesetzliche Regelung, wonach der 
Schuldner dreiöig Tage nach Zugang einer Rechnung 
automatisch in Verzug gerat, bleibt unberu hrt. 

2. Im Falle des Zahlungsverzuges des Kunden sind wir 
berechtigt vom Zeitpunkt der Falligkeit an Zinsen in 
Hohe fu nf Prozentpunkten u ber dem Basiszinssatz, bei 
Rechtsgeschaften an denen ein Verbraucher nicht 
beteiligt ist, Zinsen in Hohe von acht Prozentpunkten 
u ber dem Basiszinssatz zu fordern. Die gesetzliche 
Regelung, wonach aus einem anderen Rechtsgrund 
hohere Zinsen verlangt werden konnen und die 
Geltendmachung eines weiteren Schadens nicht 
ausgeschlossen sind, bleibt unberu hrt. 

ä  7 Eigentumsvorbehalt 

1. Alle gelieferten Waren bleiben unser Eigentum 
(Vorbehaltsware) bis zur Erfu llung samtlicher 
Forderungen, insbesondere auch der jeweiligen 
Saldoforderungen, die uns aus dem Lieferverhaltnis 
zustehen. Das gilt auch, wenn Zahlungen auf 
besonders bezeichnete Forderungen geleistet werden. 

2. Die unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren sind 
pfleglich zu behandeln. 

3. Der Kunde ist berechtigt, den Liefergegenstand im 

ordentlichen Geschaftsverkehr weiter zu verkaufen, 
solange er seine Verbindlichkeiten uns gegenu ber 
ordnungsgemaö erfu llt. Er tritt uns jedoch bereits jetzt 
alle Forderungen ab, die ihm aus der Weiterver-
auöerung erwachsen. Zur Einziehung dieser Forderung 
ist der Kunde nach deren Abtretung ermachtigt. Unsere 
Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt 
hiervon unberu hrt, jedoch verpflichten wir uns, die 
Forderung nicht einzuziehen, solange der Kunde 
seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemaö 
nachkommt. Ist der Kunde im Zahlungsverzug, konnen 
wir verlangen, dass der Kunde die abgetretene 
Forderung und deren Schuldner uns bekannt gibt, alle 
zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die 
dazugehorigen Unterlagen aushandigt und den 
Schuldnern die Abtretung bekannt gibt. 

4. Die Verarbeitung oder Umbildung der Waren durch den 
Kunden wird stets fu r uns vorgenommen, ohne dass fu r 
uns eine Verpflichtung entsteht. Werden die 
Liefergegenstande mit anderen, uns nicht gehorenden 
Gegenstanden verarbeitet, so erwerben wir das 
Miteigentum an der neuen Sache im Verhaltnis des 
Wertes der Liefergegenstande zu den anderen 
verarbeiteten Gegenstanden zur Zeit der Verarbeitung. 

5. Werden die Liefergegenstande mit anderen, uns nicht 
gehorenden Gegenstanden untrennbar vermischt, so 
erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im 
Verhaltnis des Wertes der Liefergegenstande zu den 
anderen vermischten Gegenstanden. Der Kunde 
verwahrt unentgeltlich das Miteigentum fu r uns. 

6. Der Kunde darf die Liefergegenstande weder 
verpfanden, noch zur Sicherung u bereignen. Bei 
Pfandungen sowie Beschlagnahme oder sonstigen 
Verfu gungen durch Dritte, hat der Kunde uns 
unverzu glich davon zu benachrichtigen und uns alle 
Ausku nfte und Unterlagen zur Verfu gung zu stellen, die 
zur Wahrung unserer Rechte erforderlich sind. 
Vollstreckungsbeamte bzw. Dritte sind auf unser 
Eigentum hinzuweisen. Bei Einschaltung eines 
Lagerhalters ist vor Einlagerung unserer Ware auf 
unser Eigentum hinzuweisen. 

7. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten 
insoweit auf Verlangen des Kunden freizugeben, als ihr 
Wert die zu sichernde Forderung um mehr als 20% 
u bersteigt. 

8. Ist der Eigentumsvorbehalt oder die Abtretung nach 
dem Recht, in dessen Bereich sich 
die Ware befindet, nicht wirksam, so gilt die dem 
Eigentumsvorbehalt oder der Abtretung in diesem 
Bereich entsprechende Sicherheit als vereinbart. Ist 
hierbei die Mitwirkung des Bestellers erforderlich, so 
hat er alle Maönahmen zu treffen, die zur Begru ndung 
und Erhaltung solcher Rechte erforderlich sind. 

ä  8 Liefertermine, Lieferumfang 

1. Die vereinbarten Lieferfristen und -termine gelten stets 
als ungefahr, wenn nicht ein fester Termin schriftlich 
vereinbart ist. 

2. Die Lieferfrist beginnt mit der Absendung der 
Auftragsbestatigung, jedoch nicht, bevor alle 
Einzelheiten der Ausfu hrung geklart sind und alle 
sonstigen vom Besteller zu erfu llenden 
Voraussetzungen vorliegen; Entsprechendes gilt fu r 
Liefertermine. Sie ist eingehalten, wenn bis zu ihrem 
Ablauf die Versandbereitschaft mitgeteilt ist oder der 
Liefergegenstand das Werk verlassen hat. 

3. Die Lieferfrist verlangert sich bei Maönahmen im 
Rahmen von Arbeitskampfen, Streik und Aussperrung, 
behordlichen Anordnungen, Materialbeschaffungs- und 
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sonstigen technischen Schwierigkeiten, Ausschuss und 
Nacharbeitungen, Betriebsstorungen, Personalmangel 
und Mangel an Transportmitteln sowie insgesamt beim 
Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, auf welche wir 
keinen Einfluss haben, entsprechend der Dauer dieser 
Ereignisse. Dies gilt auch fu r Verzogerungen bei 
verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen. Dies gilt 
auch dann, wenn diese Umstande bei Unterlieferern 
eintreten. Fu r die Dauer vorbezeichneter Hindernisse 
treten keine Verzugsfolgen ein, selbst wenn wir bei 
Eintritt dieser Umstande uns schon im Verzug 
befinden. Auch bei U berschreiten der Lieferfrist bleibt 
der Besteller zur U bernahme der Ware zu dem am 
Tage der Lieferung gu ltigen Preis verpflichtet. 

4. Teillieferungen und -leistungen sind grundsatzlich 
zulassig, soweit sie den Kunden nicht unangemessen 
benachteiligen oder dieser eine solche bei 
Vertragsschluss schriftlich ausgeschlossen hat. 

5. Schadensersatzanspru che wegen verspateter 
Lieferung oder Leistung oder Nichtlieferung, -leistung 
sind ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen auf 
grobem Verschulden. Sie sind beschrankt auf 
erforderliche Mehraufwendungen fu r einen 
Deckungskauf durch den Kunden. 

6. Bei Liefervertragen auf Abruf sind uns, wenn nichts 
anderes vereinbart ist, verbindliche Mengen 
mindestens 3 Monate vor dem Liefertermin durch Abruf 
mitzuteilen. Mehrkosten, die durch einen verspateten 
Abruf oder nachtragliche Anderungen des Abrufs 
hinsichtlich Zeit oder Menge durch unseren Partner 
verursacht sind, gehen zu seinen Lasten; dabei ist 
unsere Kalkulation maögebend. 

ä  9 Versand, Verpackung 

1. Grundsatzlich liefern wir "ab Werk". Der Versand der 
Ware geschieht stets fu r Rechnung und Gefahr des 
Kunden auch bei frachtfreier Abfertigung. 

2. Verpackungen, soweit diese u berhaupt bestehen, 
werden in Ermangelung entgegenstehender 
zwingender gesetzlicher Vorschriften Eigentum des 
Kunden und von uns berechnet. Porto- und 
Frachtkosten, sowie Verpackungsspesen werden 
gesondert in Rechnung gestellt. Die Wahl der 
Versandart erfolgt nach billigem Ermessen. 

3. Die U bernahme durch den Frachtfu hrer gilt als Beweis 
fu r einwandfreie Beschaffenheit der Umhu llung. 

ä  10 Abnahme, Gefahrubergang 

1. Der Kunde ist verpflichtet, den Liefergegenstand 
anzunehmen und unverzu glich auf etwaige Mangel hin 
zu untersuchen. 

2. Bleibt der Kunde mit der Abholung oder der Annahme 
des Liefergegenstandes langer als vierzehn Tage ab 
Zugang der Bereitstellungsanzeige vorsatzlich oder 
grob fahrlassig im Ru ckstand, so sind wir nach Setzung 
einer Nachfrist von weiteren vierzehn Tagen berechtigt, 
vom Vertrag zuru ckzutreten und/oder Schadensersatz 
zu verlangen. Der Setzung einer Nachfrist bedarf es 
nicht, wenn der Kunde die Annahme ernsthaft oder 
endgu ltig verweigert oder offenkundig auch innerhalb 
dieser Zeit zur Zahlung des Kaufpreises nicht imstande 
ist. 

3. Die Gefahr geht mit der U bergabe der Ware an den 
Frachtfu hrer auf den Kunden u ber. 

ä  11 Ma ngel, Gewa hrleistung 

1. Mangelru gen sind im Rahmen des Ä  377 HGB 
unverzu glich, bei offenkundigen Mangeln binnen einer 

Ausschlussfrist von sieben Tagen nach Ablieferung an 
den Kunden, bei verborgenen Mangeln binnen drei 
Tagen nach ihrer Entdeckung schriftlich mitzuteilen. 
Eine zunachst nur (fern-) mu ndlich erfolgte 
unverzu gliche Mangelru ge des Kunden ist spatestens 
binnen acht Tagen ab mu ndlicher Ru ge schriftlich 
naher erlautert mitzuteilen. Bei Anlieferung der Ware ist 
der Kunde verpflichtet, diese unverzu glich auf Voll-
standigkeit zu untersuchen. 

2. Gebraucht, verwendet oder verarbeitet der Kunde die 
gelieferte Ware, gilt dies als Annahme der Ware und 
als endgu ltiger Verzicht des Kunden auf Mangel- oder 
sonstige Anspru che aus der Lieferung. 

3. Bis zur Erledigung der Mangelru ge darf die bemangelte 
Ware ohne unsere Zustimmung nicht verandert 
werden. Der Kunde ist verpflichtet, die bemangelte 
Ware sorgfaltig aufzubewahren, zur Besichtigung 
verfu gbar zu halten und uns auf Verlangen eine Probe 
zu u berlassen. Der Kunde hat keinen Anspruch auf 
Ersatz von Verwahrungs- oder sonstigen Kosten. 

4. Sind besondere Qualitatsbedingungen gestellt worden 
oder wird die Ware im Auftrag des Bestellers an einen 
anderen Empfanger oder ins Ausland versandt, so 
muss sie in unserem Werk vor Versand im Auftrag des 
Bestellers gepru ft und abgenommen werden. 
Andernfalls gilt die Ware mit dem Versand als 
bedingungsfrei geliefert. 

5. Wu nscht der Besteller, dass notwendige Pru fungen 
von uns durchgefu hrt werden, so hat er uns dieses 
mitzuteilen. Art und Umfang der Pru fungen sind bis 
zum Vertragsabschluss zu vereinbaren. 

6. Stu ckzahlmaöige Abweichungen der Lieferung bis zu 
10% sind zulassig. 

7. Eine Gewahrleistung fu r die Eignung fu r die 
vorgesehene Verwendung des von uns angebotenen 
Materials u bernehmen wir nicht. Der Besteller tragt 
vielmehr im Hinblick auf den vorgesehenen 
Verwendungszweck die Verantwortung fu r 
sachgemaöe Konstruktion unter Beachtung etwaiger 
Sicherheitsvorschriften, Auswahl des Werkstoffs und 
der erforderlichen Pru fverfahren, Richtigkeit und 
Vollstandigkeit der technischen Liefervorschriften und 
der uns u bergebenen technischen Unterlagen und 
Zeichnungen sowie fu r die Ausfu hrung beigestellter 
Fertigungseinrichtungen, und zwar auch dann, wenn 
Anderungen von uns vorgeschlagen werden, die seine 
Billigung finden. 

8. Ferner steht der Besteller dafu r ein, dass aufgrund 
seiner Angaben Schutzrechte und sonstige Rechte 
Dritter nicht verletzt werden. Falls wir von einem Dritten 
auf Ersatz von Schaden in Anspruch genommen 
werden, deren Ursache im Verantwortungsbereich des 
Bestellers liegt, hat uns der Besteller von diesen 
Anspru chen freizustellen. 

9. Bei mangelhafter Ware erfolgt nach unserer Wahl 
Ersatzlieferung oder, sofern moglich, Nachbesserung. 
Beanstandete Ware kann nur mit unserem 
Einverstandnis zuru ckgesandt werden. 
Gewahrleistungsrechte stehen nur unseren 
Vertragspartnern zu. Eine Abtretung ist 
ausgeschlossen. 

10. Der Kunde hat das Recht zur Minderung oder zum 
Ru cktritt, wenn eine uns gesetzte, angemessene 
Nachfrist fu r die Nacherfu llung (Mangelbeseitigung, 
Nachlieferung, Beschaffung von Ersatzteilen) bezu glich 
eines Mangels im Sinne dieser Lieferbedingungen 
durch unser Verschulden fruchtlos verstreicht, die 
Nacherfu llung zweimal fehlschlagt oder einer der 
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Parteien nicht mehr zumutbar ist. 

11. Die Haftung fu r samtliche Schaden wird 
ausgeschlossen, soweit sie nicht in den vorstehenden 
Bestimmungen ausdru cklich benannt sind, auch soweit 
sie nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind. 
Ausgenommen hiervon sind Schaden, die aufgrund von 
Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit der Inhaber, 
leitender Angestellter oder Erfu llungsgehilfen von uns 
entstanden sind oder die aus schuldhafter Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten herru hren. Im letzteren 
Fall wir die Haftung allerdings nur fu r den 
typischerweise eintretenden, voraussehbaren Schaden 
u bernommen. 

12. Der Haftungsausschluss gilt weiterhin nicht in den 
Fallen, in welchen bei Fehlern des Liefergegenstandes 
fu r Schaden an Leben, Korper oder Gesundheit oder 
durch privat genutzte Gegenstande verursachte 
Schaden an Sachen gehaftet wird. Auch gilt der 
Haftungsausschluss nicht bei Fehlen von 
zugesicherten Eigenschaften, sofern die Zusicherung 
gerade bezweckt, den Kunden gegen Schaden, die 
nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, 
abzusichern. 

13. Die Gewahrleistungszeit betragt fu r neu gelieferte 
Waren bei sachgemaöer Verwendung fu r Kaufleute 
zwolf Monate nach Gefahru bergang auf den Kaufer, bei 
Verbrauchern gelten die gesetzlichen 
Gewahrleistungsfristen. Bei gebrauchten Sachen wird 
bei Kaufleuten die Gewahrleistung ausgeschlossen, bei 
Verbrauchern auf ein Jahr begrenzt. 

ä  12 Gesamthaftung 

1. Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in 
Ä  11 vorgesehen, ist - ohne Ru cksicht auf die 
Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs - 
ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere fu r 
Schadensersatzanspru che aus Verschulden bei 
Vertragsschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen 
oder wegen deliktischer Anspru che auf Ersatz von 
Sachschaden gemaö Ä  823 BGB. 

2. Die Begrenzung nach Abs. 1 gilt auch, soweit der 
Kunde anstelle eines Anspruchs auf Ersatz des 
Schadens, statt der Leistung Ersatz nutzloser 
Aufwendungen verlangt. 

3. Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenu ber 
ausgeschlossen oder eingeschrankt ist, gilt dies auch 
im Hinblick auf die personliche Schadensersatzhaftung 
unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, 
Vertreter und Erfu llungsgehilfen. 

ä  13 Muster, Werkzeuge 

1. Muster und Werkzeuge sind uns vom Auftraggeber im 
Bedarfsfall verpackungs- und frachtfrei an unser Werk 
anzuliefern. 

2. Stellen wir nach den vom Kunden u bermittelten 
Vorlagen zur Produktion benotigte Muster und 
Werkzeuge her, so beanspruchen wir hierfu r eine 
Beteiligung des Kunden an den Herstellungskosten, die 
wir im Rahmen der Vertragsverhandlungen mitteilen 
und nach Freigabe in Rechnung stellen. Ungeachtet 
des Herstellungskostenanteils bleiben wir Eigentu mer 
der hergestellten Werkzeuge. 

3. Fu r die uns u bergebenen Muster und Werkzeuge 
u bernehmen wir nur die Verantwortung fu r 
sachgemaöe Benutzung und Lagerung. Es ist Sache 
des Eigentu mers, Muster und Werkzeuge gegen 
Feuer- und Wasserschaden sowie gegen Diebstahl 
ausreichend zu versichern. 

4. Muster, die fu nf Jahre und langer nicht fu r verwendet 
wurden, gehen ohne besondere Benachrichtigung in 
unser Eigentum u ber und werden ggf. zu unserer 
Entlastung vernichtet. 

 

ä  14 Gerichtsstand, Erfullungsort 

1. Fu r alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Kunden 
und uns gilt, auch wenn dieser seinen Firmensitz im 
Ausland hat, ausschlieölich deutsches Recht. UN 
Kaufrecht wird ausdru cklich abbedungen. 

2. Gerichtsstand und Erfu llungsort fu r Kaufleute ist 
Pforzheim. 

 


